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Rechnungsprüfungsausschuss 23.11.2016 Vorberatung 

Kreistag 19.12.2016 Entscheidung 

 
 
 
Tagesordnungs- 
Punkt 

5 

 

Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses über die Prüfung des Jahresabschlusses des 
Rhein-Sieg-Kreises für das Haushaltsjahr 2015 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss übernimmt die uneingeschränkten Bestätigungsvermerke des 

Prüfungsamtes und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner aus deren Prüfungsbe-

richten. 

Er fasst das Ergebnis seiner Beratung der Prüfungsberichte und das Ergebnis seiner Eigenprü-

fung am 19.04.2016 in dem anliegenden Bestätigungsvermerk, der von der Rechnungsprüfungs-

ausschussvorsitzenden unterzeichnet wird, zusammen (Anlage zur Niederschrift). 

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Kreistag, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

1. Der Kreistag stellt nach § 96 Abs. 1 GO den geprüften Jahresabschluss des Rhein-Sieg-

Kreises für das Haushaltsjahr 2015 mit der Bilanzsumme zum 31.12.2015 von 

640.465.833,43 € und einem Jahresüberschuss von 3.909.487,87 € fest.  

 

2. Die Kreistagsmitglieder erteilen nach § 96 Abs. 1 GO dem Landrat für den Jahresab-

schluss des Rhein-Sieg-Kreises für das Haushaltsjahr 2015 vorbehaltlose Entlastung. 

 

 
 

Erläuterungen: 

 
Nach § 96 GO stellt nach Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Prüfung durch den Rech-

nungsprüfungsausschuss der Kreistag den Jahresabschluss fest. Zusätzlich zum Feststellungs-

beschluss haben die Kreistagsmitglieder über die Entlastung des Landrates zu entscheiden. Bei-

de Beschlüsse sind getrennt zu fassen. 

 

Grundlage für die Beschlussfassungen ist der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsaus-



schusses, der in der heutigen Sitzung abgegeben werden soll. Der Bestätigungsvermerk ist nach 

§ 101 Abs. 7 GO von der/dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeich-

nen und in die beratenen Prüfungsberichte aufzunehmen. 

Ein Entwurf des Bestätigungsvermerks ist als Anhang beigefügt. 

 

 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
(Carl) 
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